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Kantonale 
Volksabstimmung
vom 9. Juni 2013

– Botschaft zur Abstimmung  
über das neue Strassen- 
gesetz (StrG) Seite  4 ff.

– Gesetzestext Seite 21 ff.
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Wahl- und Abstimmungsvorlagen

Wahl eines Mitglieds in das Landgericht Uri

(nur Gerichtsbezirk Uri)

Aus gesundheitlichen Gründen hat Landrichter Bruno Zwyssig, Göschenen, als Mit-
glied des Landgerichts Uri demissioniert. Der Landrat hat dem Entlassungsbegehren 
am 20. März 2013 einstimmig entsprochen. Es ist die Ersatzwahl eines Mitglieds für 
den Rest der laufenden Amtsdauer 2011 – 2015 vorzunehmen. 

Strassengesetz

Das neue Strassengesetz regelt wesentliche Grundsätze neu, die bei Planung, Bau so-
wie Betrieb und Unterhalt der Strassen im Kanton Uri wichtig sind. Es ersetzt das über 
40 Jahre alte Gesetz, das diverse Mängel und Lücken aufweist. Der Regierungsrat und 
der Landrat empfehlen das Strassengesetz zur Annahme.

Abstimmungsbotschaft Seiten 4 – 18

Abstimmungstext Seite 21 – 35 
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BOTSCHAFT
zur Abstimmung über das neue Strassengesetz 
(StrG) 

(Volksabstimmung vom 9. Juni 2013)

Kurzfassung

Das neue Strassengesetz regelt wesentliche 
Grundsätze, die bei Planung, Bau sowie Be-
trieb und Unterhalt der Strassen im Kanton Uri 
wichtig sind. Dafür wurden 59 Gesetzes-Artikel 
formuliert, die bei Annahme am 1. Januar 2014 
in Kraft treten. Das heute geltende Gesetz ist 
über 40 Jahre alt und weist Mängel und Lü-
cken auf. Diese werden nun behoben. Zudem 
ist das neue Strassengesetz auf die Neurege-
lung des Finanzausgleichs abgestimmt. So 

wird beispielsweise die Hoheit und das Verhältnis zwischen öffentlichen 
und privaten Strassen geregelt. Wer die Strassenhoheit hat, trägt die 
Kosten des Baus, des Unterhalts und des Betriebs der betreffenden 
Strasse.

Das neue Strassengesetz ist dringend notwendig. Für die Ausgestal-
tung der Vorlage, die am 9. Juni 2013 zur Abstimmung gelangt, wurde 
eine breit angelegte Vernehmlassung durchgeführt. Dazu gehörte, dass 
Erfahrungen aus der täglichen Arbeit mit dem aktuellen Gesetz gesam-
melt und konkrete Änderungsvorschläge zusammengetragen wurden.

Im Rahmen der Vernehmlassung gab es zahlreiche Anregungen zum 
neuen Strassengesetz. Diese Inputs sind mehrheitlich in den vorliegen-
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den Gesetzestext eingeflossen. Auch während der Landratsdebatte 
im Februar 2013 wurde das Strassengesetz eingehend beraten. Das 
Parlament sagte mit 46 zu 11 Stimmen (1 Enthaltung) deutlich ja zur 
Vorlage.

Das Strassengesetz bringt folgende Neuerungen und Präzisierungen, 
die sich an der heutigen Praxis orientieren:

 Der Artikel 17 des Gesetzes verlangt, dass jede Einwohnergemeinde 
einen Plan ihrer Strassen erlässt: Die Gemeinden müssen festle-
gen, welche Strassen auf ihrem Gebiet als Gemeindestrassen 
gelten. Faktisch hält sich dieser Aufwand in Grenzen, da davon aus-
gegangen werden kann, dass die Gemeindestrassen bereits erfasst 
sind.

 Von öffentlichem Interesse ist die Regelung des Winterdienstes (Ar-
tikel 22). Der Regierungsrat kann in ausgewiesenen Härtefällen mit 
den betroffenen Einwohnergemeinden Vereinbarungen treffen. Das 
Strassengesetz schafft die rechtliche Grundlage für die Sonder-
regelungen beim Winterdienst.

 Die Baudirektion Uri wird verpflichtet, einen Plan über bestehende 
und geplante Radwege zu erstellen (Artikel 23/24). Bau und Unter-
halt der Radwege werden im neuen Strassengesetz klar gere-
gelt.

 Neu verlangt eine Sondernutzung eine Konzession. Das heisst, 
dass beispielsweise öffentliche Werke, wenn sie im Strassenkörper 
und auf öffentlichem Grund allgemein eine Anlage betreiben wollen, 
eine Konzession (Artikel 41) brauchen. Bisher wurde dies mit Dienst-
barkeitsverträgen geregelt.

 Die Abwasser Uri AG ist von der Konzessionspflicht ausgenommen. 
Diese Sonderregelung ergibt sich aus dem Kantonalen Umweltge-
setz (KUG; RB 40.7011).
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 Mit den Konzessionen werden keine zusätzlichen Gebühren er-
hoben.

 Der Landrat beschliesst die mit dem Programm für den bauli-
chen Unterhalt verbundenen Ausgaben (Artikel 50). Diese Kompe-
tenz hat sich das Urner Parlament an der Session vom 20. Februar 
2013 zugeteilt.

Das neue Strassengesetz liefert die rechtliche Grundlage, damit die 
öffentlichen Strassen im Kanton Uri verkehrsgerecht, sicher und wirt-
schaftlich geplant, gebaut und unterhalten werden. Die Vorlage ist 
ausgeglichen und bringt in der täglichen Umsetzung wesentliche Ver-
besserungen. Bei Bauprojekten hat das Volk weiterhin ein gewichtiges 
Wort: Bauvorhaben, die 1 Million Franken übersteigen, unterliegen der 
obligatorischen Volksabstimmung. 

Der Regierungsrat und der Landrat empfehlen das Strassengesetz zur 
Annahme.
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Ausführlicher Bericht

Das geltende Strassenbaugesetz des Kantons Uri 
stammt aus dem Jahr 1971. Bereits 1999 wurde 
im Bericht und Antrag des Regierungsrats an den 
Landrat zum Strassengesetz festgehalten, dass 
sich im Laufe der Jahre diverse Mängel zeigten. 
Die damals vorgeschlagene Totalrevision des Stra-
ssenbaugesetzes scheiterte vor rund 13 Jahren vor 
dem Volk. Die Defizite im Gesetz blieben bestehen. 
So schweigt sich das heute geltende Strassenge-
setz zum Verhältnis zwischen den öffentlichen und 
den privaten Strassen aus. Es herrscht Regelungs-
bedarf im Zusammenhang mit der Strassenhoheit. 
Vorschriften über den gesteigerten Gemeinge-
brauch und die Sondernutzung fehlen fast ganz. 
Eine Regelung des Plangenehmigungsverfahrens 
im Gesetz selber fehlt.

Das neue Strassengesetz behebt diese Mängel. 
Es nimmt diverse Punkte der Vorlage aus dem Jahr 
1999 auf und ergänzt diese mit der gelebten Praxis 
und den notwendigen Änderungen im Zusammen-
hang mit dem neuen Finanzausgleich.

Ein neues Strassengesetz ist dringend notwendig. 
Es definiert wesentliche Grundsätze, die bei der 
Planung, beim Bau sowie Betrieb und Unterhalt der 
Strassen zu beachten sind. Öffentliche Strassen 
sind demnach verkehrsgerecht, verkehrssicher, 
umweltschonend und wirtschaftlich zu planen, zu 
bauen, zu unterhalten und zu betreiben.

Um ein breit abgestütztes Gesetz zu schaffen, wur-
den bereits vor dem Vorliegen des Gesetzesent-
wurfs die betroffenen Kreise zur Mitarbeit eingela-
den. Dabei wurden in einer ersten Phase positive 

Ausgangslage
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und negative Erfahrungen aus der täglichen Arbeit 
mit dem aktuellen Gesetz gesammelt und Mängel 
und konkrete Änderungsvorschläge zusammenge-
tragen. Die Inputs sind in den Gesetzestext mehr-
heitlich eingeflossen.

Das neue Strassengesetz regelt im Detail folgende 
bis anhin nicht geregelte Bereiche:

  Strassenhoheit mit all ihren Auswirkungen (Arti-
kel 13, Artikel 16, Artikel 19)

  Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten 
Strassen (Artikel 3 f.)

  Zurückstufung/Entwidmung einer Strasse (Artikel 
6)

  Verkehrsplan (Artikel 8): Zur Durchsetzung der 
Strategien des Regierungsrats (Strategie Stra-
ssen und regionales Gesamtverkehrskonzept)

  Bau und Planung von Radwegen (Artikel 4 in Ver-
bindung mit Artikel 23 [Planung], Artikel 24 [Bau 
und Unterhalt])

  Zuständigkeit des Unterhalts bei Kreuzung un-
terschiedlicher Strassen und Schnittstellen zwi-
schen verschiedenen Hoheitsträgern (Artikel 28, 
Artikel 35)

  Verhältnis zwischen Strassenhoheitsträger und 
Nachbarn (Rechte, Pflichten, Immissionen, Emis-
sionen, Lärm, Zäune, Sicht, Sträucher, Schnee, 
Salz, Bauarbeiten, Duldungspflicht Strassenent-
wässerung; Artikel 45, Artikel 46, Artikel 47)

  Zuständigkeiten bei Strassenbeleuchtungen (Ar-
tikel 4, Artikel 13, Artikel 16, Artikel 19 in Verbin-
dung mit Artikel 48)

  Anlagen Dritter im Strassenkörper und auf öffent-
lichem Grund allgemein (Rechte, Pflichten; Arti-
kel 39, Artikel 40, Artikel 41, Artikel 42)

  Plangenehmigungsverfahren (Artikel 30, Artikel 
31, Artikel 32)

Zusammenfassung
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  Geltung des Strassengesetzes für Busbuchten 
und Bushaltestellen (Artikel 4 in Verbindung mit 
Artikel 13 und Artikel 16)

  Vorübergehende Beanspruchung von privatem 
Grundeigentum (Artikel 46)

  Erhaltung schutzwürdiger Lebensräume (Artikel 
1, Artikel 26)

  Unentgeltliches Durchleitungsrecht (Artikel 46)
  Reduzierter Strassenbetrieb (Winterdienst; Arti-

kel 22): Der Regierungsrat schliesst in ausgewie-
senen Härtefällen mit den betroffenen Einwoh-
nergemeinden für den Winterdienst abweichen-
de Vereinbarungen zur allgemeinen Zuständig-
keitsregelung ab.

  Programm für baulichen Strassenunterhalt (Arti-
kel 37), analog Strassenbauprogramm für neue 
Projekte (Artikel 27) für Kantonsstrassen. Der 
Landrat beschliesst die mit dem Programm für 
den baulichen Unterhalt verbundenen Ausgaben 
(Artikel 50).

Folgende Regelungen zwischen dem Kanton Uri und 
den Einwohnergemeinden gilt es besonders hervor-
zuheben:

Verkehrsplan (Artikel 8)
Der Regierungsrat erarbeitet einen kantonalen Ver-
kehrsplan. Dieser ist auf die geplante Raumentwick-
lung, namentlich den Richtplan abgestimmt. Der Ver-
kehrsplan soll einerseits Lösungen bieten für die aus 
der Raumentwicklung entstehenden Verkehrsfragen, 

WICHTIGE  
BESTIMMUNGEN
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andererseits steuert er die Raumentwicklung in die 
gewünschte Richtung. Die Strategien und Konzep-
te des Verkehrsplans sind behördenverbindlich und 
die Grundlage für die Entwicklung der notwendigen 
Massnahmen.
Aufgrund mehrerer Rückmeldungen aus dem Ver-
nehmlassungsverfahren wird für den Verkehrsplan die 
Genehmigung durch den Landrat vorgesehen.

Winterdienst (Artikel 22)
Artikel 22 ordnet die Verantwortlichkeit für eine Stra-
sse. Massgebend ist die Strassenhoheit. Wem diese 
zusteht, der ist für eine Strasse verantwortlich, also 
beispielsweise der Kanton Uri für Kantonsstrassen 
und die Gemeinde für Gemeindestrassen. Mit der 
Verantwortlichkeit verbunden ist einerseits Befehls- 
und Zwangsgewalt (Verfügungsrecht); anderseits 
verpflichtet sie die Strassenhoheitsträgerin oder den 
Strassenhoheitsträger, die Strasse zu planen, zu bau-
en, zu unterhalten und zu betreiben.
Um besonderen Verhältnissen Rechnung zu tragen, er-
möglicht Absatz 1 dem Regierungsrat, für den Winter-
dienst mit der betroffenen Einwohnergemeinde abwei-
chende Vereinbarungen zu treffen. Vorausgesetzt ist 
aber, dass es sich um einen Härtefall handelt. Denkbar 
ist etwa die Vereinbarung, der Kanton Uri übernehme die 
Schneeräumungsarbeiten für ein bestimmtes Strassen-
stück der Gemeinde. Ein möglicher Anwendungsbereich 
ist auch der Winterdienst auf Kantonsstrassen, die der 
Kanton Uri im Winter sperrt, jedoch von den betroffenen 
Gemeinden weiterhin zur Groberschliessung benutzt 
wird.

Planungen (Radwege; Artikel 23)
Der Kanton Uri erhält neu die Verpflichtung, die Gesamt-
planung für ein kantonales Radwegnetz zu erarbeiten. 
In der Vernehmlassung wurde vereinzelt gefordert, den 
Anliegen des Langsamverkehrs mittels Verpflichtungen 
vermehrt zum Durchbruch zu verhelfen. Beispielsweise 
sollten Kantonsstrassen stets einen Radweg enthalten 
oder die Gemeinden sollten zum Bau von Abstellplätzen 
und Unterständen verpflichtet werden. Eine solche Ver-
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pflichtung drängt sich jedoch nicht auf. Unter Umstän-
den wird den Anforderungen des Radverkehrs nämlich 
besser entsprochen, wenn ein Radweg nicht unmittelbar 
neben der Kantonsstrasse erstellt wird, sondern entlang 
attraktiverer Routen mit weniger Verkehr.

Zuständigkeit des Unterhalts bei Kreuzungen unter-
schiedlicher Strassen und Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Hoheitsträgern (Artikel 35)
Kreuzen sich zwei Strassen unterschiedlicher Hoheits-
träger, stellt sich die Frage, wer auf dieser gemein-
samen Fläche unterhaltspflichtig ist. Bei Kreuzungen 
ist unterhaltspflichtig, wer die höherklassierte Strasse 
verwaltet (Strassenhoheit).
Wenn sich also eine Kantons- und eine Gemeinde-
strasse kreuzen, ist grundsätzlich der Kanton Uri für 
den Unterhalt der Strassenkreuzung verantwortlich. 
Daneben sind Vereinbarungen zulässig, um etwa den 
Winterdienst zweckmässig zu organisieren.
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Beispiel: Kreuzen sich zwei Strassen unterschiedlicher Hoheit, ist die Zuständigkeit beim 
betrieblichen Unterhalt wie dargestellt aufgeteilt. Die Aufteilung entspricht der Strassenho-
heit.
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Eine weitere Ausnahme von der Unterhaltspflicht be-
steht beim Bau und beim baulichen Unterhalt. Betref-
fen die Massnahmen das gesamte Bauwerk, ist es 
sinnvoll, die Arbeiten in die Zuständigkeit eines Ein-
zelnen zu legen. In diesem Fall ist der Hoheitsträger 
der übergeordneten Strasse für das gesamte Bau-
werk zuständig.

Kostentragung (Artikel 48)
Wer die Strassenhoheit hat, trägt die Kosten des 
Baus, des Unterhalts und des Betriebs der betref-
fenden Strasse. Absätze 2 und 3 regeln die Kosten-

Beim Bau oder baulichen Unterhalt reicht die Zuständigkeit der höher klassierten Strasse 
weiter.

H
oh

ei
ts

gr
en

ze
 ü

be
rg

eo
rd

ne
t

H
oh

ei
ts

gr
en

ze
 u

nt
er

ge
or

dn
et

Fa
hr

ba
hn

 
un

ter
ge

or
dn

et

H
oh

ei
ts

gr
en

ze
 ü

be
rg

eo
rd

ne
t

H
oh

ei
ts

gr
en

ze
 u

nt
er

ge
or

dn
et

1.
00

 m
Fu

ss
gä

ng
er

str
eif

en

Fa
hr

ba
hn

 
un

ter
ge

or
dn

et
Fa

hr
ba

hn
 

üb
er

ge
or

dn
et

Fa
hr

ba
hn

 
üb

er
ge

or
dn

et

S
ei

te
 2

B
au

/B
au

lic
he

r U
nt

er
ha

lt

1.
00

m

1.
00

m
1.

00
m

15
.0

1.
20

13



13

pflicht, wenn sich zwei verschiedenartige öffentliche 
Strassen kreuzen. Wie in Artikel 34 betrifft auch diese 
Sonderregelung, die bei Kreuzungen entstehende 
Schnittfläche sowie den baulichen Unterhalt bei Ein-
mündungen oder Kreuzungen.
Absatz 4 regelt die «Sonderwünsche» einer Drittper-
son beim Bau, Unterhalt oder Betrieb der Strasse. 
Entsprechend dem Verursacherprinzip trägt diese 
Person die Mehrkosten. Zu denken ist namentlich an 
besondere Ausbauwünsche einer Gemeinde im Zu-
sammenhang mit Kantonsstrassen und dergleichen 
(z. B. bezüglich Strassenbeleuchtung, Bepflanzung, 
Bushaltestellen).

Baulicher Unterhalt von Kantonsstrassen (Artikel 50)
Der Landrat beschliesst die mit dem Programm für 
den baulichen Unterhalt verbundenen Ausgaben.

Das neue Strassengesetz fand in der breit angeleg-
ten Vernehmlassung in der grossen Mehrheit An-
klang. Viele Vernehmlassungsadressaten erachten 
es als notwendig, das 40 Jahre alte Strassengesetz 
zu revidieren. Grundsätzlich wird begrüsst, dass nun 
eine klare, umfassende und praktikable Regelung der 
Zuständigkeiten, der Zuordnungen und der Verfahren 
geregelt wird.

Die Vernehmlassungsadressaten haben zu einzelnen 
Bestimmungen wertvolle Anregungen gemacht. Die 
Mehrheit der Inputs aus der Vernehmlassung sind 
entweder im Gesetz aufgenommen worden oder wer-
den im Kommentar zum Strassengesetz unter den je-
weiligen Bestimmungen abgehandelt.

  Die Erstellung und der Unterhalt von Personenun-
terständen/Bushäuschen sind Sache des jeweili-
gen Strassenhoheitsträgers. (Artikel 4)

  Die Korporationsstrassen werden als eigene Stra-
ssenkategorie belassen. (Artikel 9)

Vernehmlassung

Änderungen auf Grund 
der Vernehmlassung
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  Die Bestimmung der Kantonsstrassen bleibt Aufga-
be des Landrats. (Artikel 14)

  Der Regierungsrat wird verpflichtet, ein Strassen-
bauprogramm für die Kantonsstrassen zu beschlie-
ssen. (Artikel 27)

  Die Aufgaben im Zusammenhang mit Einmündun-
gen und Kreuzungen werden angepasst. (Artikel 
28)

  Die unentgeltliche Abtretung von Grundeigentum 
soll in der Regel auch zwischen Einwohnergemein-
de und Korporationen stattfinden. (Artikel 29)

Artikel 3 f. Öffentliche und private Strassen

Das Strassengesetz unterscheidet nur zwischen öf-
fentlichen und privaten Strassen. Grundsätzlich ist 
eine Strasse im Sinne des Strassenrechts dann öffent-
lich, wenn sie dem Gemeingebrauch gewidmet ist.

Zur öffentlichen Strasse gehören alle Bauten und An-
lagen, die zu ihrer Funktion aus technischen, betrieb-
lichen oder gestalterischen Gründen notwendig sind, 
unabhängig davon, ob sie sich auf der eigentlichen 
Verkehrsfläche befinden oder daneben. Zur Strasse 
gehören also auch: dem Gemeingebrauch gewidme-
te Plätze, Nebenanlagen (Magazine, Lagerstätten, 
Werkhöfe, Lawinen- und Steinschlagverbauungen, 
Geschiebefänge), aber auch Signalanlagen, Ventilati-
onsbauwerke, Dammböschungen, Bushäuschen und 
Beleuchtung. Auch Radwege gehören zur Strasse.

Artikel 5 f. Widmung einer Strasse

Eines der wesentlichen Ziele der Revision ist es, bei 
der Strasseneinteilung Klarheit zu schaffen. Das Stra-
ssengesetz kennt folgende Kategorien:

  Nationalstrassen
  Kantonsstrassen
  Gemeindestrassen

AUSFÜRHUNGEN ZU 
ZENTRALEN ARTIKELN
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  Korporationsstrassen
  Übrige Strassen im Gemeingebrauch (z. B. Quar-

tierstrassen)

Mit der Widmung wird eine Strasse dem Gemeinge-
brauch geöffnet und damit zur öffentlichen Strasse. 
Erst mit diesem Rechtsakt fällt sie grundsätzlich unter 
den Regelungsbereich des Strassengesetzes.

Artikel 26 Grundsätze

Öffentliche Strassen sind verkehrssicher zu bauen. 
Dabei sind insbesondere die potenziellen Naturge-
fahren zu beachten. Darüber hinaus sollen sich die 
Planung und der Bau öffentlicher Strassen nach dem 
zeitgemässen Anliegen des Umwelt-, Ortsbild- und 
Landschaftsschutzes sowie nach den Grundsätzen 
des Raumplanungsrechts orientieren. Selbstverständ-
lich sind auch weitere spezialgesetzlich festgehaltene 
Anforderungen zu beachten, selbst wenn sie an die-
ser Stelle nicht ausdrücklich genannt sind (z. B. An-
forderungen an behindertengerechtes Bauen usw.). 
Anderseits richtet sich der Strassenbau nach dem 
jeweiligen Stand der Technik, nach seiner Zweckbe-
stimmung, nach dem Verkehrsaufkommen und na-
mentlich nach der Wirtschaftlichkeit. Diese Interessen 
sind im Einzelfall zu ermitteln, jedoch hat keines ab-
soluten Vorrang. Stets wird eine Interessenabwägung 
notwendig sein.

Artikel 27 Strassenbauprogramm

Strassenbauvorhaben sollen dem Landrat bzw. dem 
Volk nicht einzeln, sondern gebündelt als Strassen-
bauprogramm unterbreitet werden. Der Entwurf schafft 
hierzu die Rechtsgrundlage und bezeichnet den Inhalt 
des Strassenbauprogramms. Die Programmperiode 
soll der Regierungsrat jedoch selbstständig festlegen 
können. Aktuell beträgt sie vier Jahre.

STRASSENBAU



16

Artikel 33 Grundsatz

Die Sicherheit steht im Vordergrund, wenn es um den 
Strassenunterhalt geht. Es ist klar, dass auch hier eine 
Interessenabwägung erforderlich ist, namentlich aus 
finanziellen Gründen. Als Richtlinie dienen die Zweck-
bestimmung und die Verkehrsbedeutung der öffentli-
chen Strasse.

Artikel 34, 37 Baulicher und betrieblicher  
  Unterhalt / Program für baulichen  
  Unterhalt

Der Strassenunterhalt besteht aus dem baulichen 
und dem betrieblichen Unterhalt. Der bauliche Un-
terhalt besteht aus den periodisch wiederkehrenden, 
umfassenden Massnahmen zur Gewährleistung des 
ursprünglichen und des erforderlichen Strassenzu-
stands. Dazu gehört insbesondere auch die Erneu-
erung oder die Verstärkung der öffentlichen Strasse. 
Der betriebliche Unterhalt umfasst die Massnahmen 
zur Gewährleistung der dauernden Betriebsbereit-
schaft und damit einer möglichst ständigen Verfüg-
barkeit der Strasse.
Analog zum Strassenbauprogramm gemäss Artikel 
27 des Gesetzes hat der Regierungsrat auch für bau-
liche Strassenunterhaltsvorhaben periodisch ein Pro-
gramm zu erstellen.

Artikel 38 Gemeingebrauch

Die öffentlichen Strassen stehen dem Gemeinge-
brauch offen. Das bedeutet, dass sie im Rahmen ih-
rer Zweckbestimmung, ihrer Gestaltung, der örtlichen 
Verhältnisse und der geltenden Vorschriften von je-
dermann unentgeltlich und ohne Bewilligung benützt 
werden dürfen.

Der Gemeingebrauch ist grundsätzlich unentgeltlich. 
Das hindert das Gemeinwesen nicht, gebührenpflich-

STRASSEN- 
UNTERHALT

BENÜTZUNG  
DER STRASSEN
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tige Parkplätze einzuführen. Vielmehr bedeutet das 
eine andere Zweckumschreibung des Gemeinge-
brauchs.

Artikel 40 Gesteigerter Gemeingebrauch

Gesteigerter Gemeingebrauch ist die besonders in-
tensive Nutzung einer Verkehrsanlage, beispielswei-
se durch Festumzüge, Informationsstände usw. Sie ist 

bewilligungspflichtig.

Heute regelt Artikel 65 des Polizeigesetzes die Grund-
sätze des gesteigerten Gemeingebrauchs. Allerdings 
ist die Regelung sehr allgemein. Es bietet sich an, für 
die besonderen Anforderungen im Bereich der Stra-
ssennutzung weitergehende Bestimmungen ins Stra-
ssengesetz aufzunehmen.

Artikel 41 Sondernutzung

Anders als das geltende Recht unterscheidet das 
Gesetz neu zwischen gesteigertem Gemeingebrauch 
und Sondernutzung.

Sondernutzung ist ein dauernder und intensiver Ge-
brauch der Strasse, der andere Personen vom gleichen 
Gebrauch zwingend ausschliesst. Die Sondernutzung 
verlangt eine Konzession. Konzessionspflichtig sind 
insbesondere ständige Bauten und Anlagen auf, über, 
unter oder in der Strasse. Als Beispiele können Gelei-
se und Werkleitungen angeführt werden.

Die Abwasser Uri AG ist von der Konzessionspflicht 
ausgenommen. Diese Sonderregelung ergibt sich aus 
dem Kantonalen Umweltgesetz (KUG).

Artikel 42 Bestehende Leitungen

Seit jeher werden in Strassen die verschiedensten 
Leitungen verlegt. Für neue Leitungen besteht mit 
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der Konzessionspflicht in Artikel 41 eine umfassende 
Regelung. Bestehende Leitungen sind jedoch unter-
schiedlich geregelt: Während für neuere Leitungen 
meist ein Dienstbarkeitsvertrag geschlossen wurde, 
sind ältere Leitungen oft überhaupt nicht geregelt. Für 
diese Fälle verweist der Entwurf sinngemäss auf Arti-
kel 41 Absatz 5. Damit ist klar, dass die Eigentümerin 
oder der Eigentümer der Leitung für sämtliche Kosten 
aufzukommen hat, die mit der Durchleitung entstehen. 
Abweichende Vereinbarungen, z. B. in den Fällen, in 
denen ein Dienstbarkeitsvertrag besteht, sind vorbe-
halten.

Artikel 51 Aufsicht

Der Regierungsrat hat die Oberaufsicht über die öf-
fentlichen Strassen. Kraft dieses Aufsichtsrechts ent-
scheidet er Anstände und Streitigkeiten aus diesem 
Gesetz und überwacht dessen Einhaltung. Unmittel-
bar wahrgenommen wird die Aufsicht indessen durch 
die Baudirektion (Kontrollen usw.).

ORGANISATION
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ANTRAG

Regierungsrat und Landrat empfehlen den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgen, das 
neue Strassengesetz (StrG) anzunehmen.

Anhang
- neues Strassengesetz (StrG)
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Anhang

50.1111
STRASSENGESETZ (StrG)
(vom …)

Das Volk des Kantons Uri,

gestützt auf Artikel 90 Absatz 1 der Kantonsverfassung1,

beschliesst:

1. Kapitel: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Zweck

Dieses Gesetz bezweckt, öffentliche Strassen verkehrsgerecht, verkehrssicher, um-
weltschonend und wirtschaftlich zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu betreiben.

Artikel 2 Geltungsbereich

1   Dieses Gesetz gilt für die Planung, den Bau, den Unterhalt, den Betrieb, die Benüt-
zung und die Finanzierung der öffentlichen Strassen. Es gilt nicht für blosse Fuss-
wege, Wanderwege und dergleichen.

2   Für private Strassen gilt es, soweit sich dies aus seinem Wortlaut oder Sinn ergibt.
3   Besondere Vorschriften des Bundesrechts oder des kantonalen Rechts bleiben vor-

behalten.

Artikel 3 Öffentliche und private Strassen

1   Eine Strasse ist öffentlich, wenn sie dem Gemeingebrauch gewidmet ist.
2   Die übrigen Strassen gelten als private Strassen.

Artikel 4 Begriff der Strasse

1   Zur öffentlichen Strasse gehören alle Bauten und Anlagen, die zu ihrer Funktion aus 
technischen, betrieblichen oder gestalterischen Gründen notwendig sind.

2   Dazu gehören namentlich die Verkehrsflächen, Signale und Markierungen, Entwäs-
serungsanlagen, Gehwege und Trottoir, die Beleuchtung, Anlagen für den Immis-

1  RB 1.1101
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sionsschutz, Ausweichs- und Haltebuchten sowie Personenunterstände für den 
öffentlichen Verkehr, Busspuren, Radwege, Neben- und Unterhaltsanlagen, tren-
nende Grünstreifen und Bepflanzungen.

Artikel 5 Widmung einer Strasse
  a) Grundsatz

1   Mit der Widmung wird eine Strasse dem Gemeingebrauch geöffnet.
2   Die Widmung erfolgt ausdrücklich oder formlos. Sie bezeichnet die Zweckbestim-

mung der öffentlichen Strasse, wenn sich diese nicht ohne Weiteres aus den tat-
sächlichen Verhältnissen ergibt.

3   Für Kantons-, Gemeinde- und Korporationsstrassen gilt die gesetzliche Vermutung, 
dass sie mit der Übergabe an den Verkehr dem Gemeingebrauch gewidmet sind.

Artikel 6 b) Verfahren

1  Beabsichtigt die zuständige Behörde, eine Strasse ausdrücklich dem Gemeinge-
brauch zu widmen, hat sie diese Absicht im Amtsblatt zu veröffentlichen mit dem 
Hinweis, dass alle Personen, die dadurch besonders betroffen sind, dagegen innert 
30 Tagen seit der Veröffentlichung Einsprache erheben können. Nach Ablauf der 
Frist entscheidet die zuständige Behörde über die Widmung und die Einsprachen.

2   Gehört die zu widmende Strasse einem anderen Gemeinwesen oder einer Privatper-
son, hat die Behörde, die die Strasse dem Gemeingebrauch widmen will, vorgängig 
die notwendigen dinglichen Rechte zu erwerben oder allenfalls zu enteignen.

3   Der rechtskräftige Entscheid über die Widmung ist von der zuständigen Behörde im 
Amtsblatt zu veröffentlichen.

4   Ausnahmsweise kann die zuständige Behörde eine Strasse formlos öffentlich erklä-
ren, indem sie die Strasse ohne Weiteres dem Verkehr übergibt. Dieses Verfahren ist 
unzulässig, wenn Interessen Dritter dadurch beeinträchtigt werden könnten. Artikel 
5 Absatz 3 bleibt vorbehalten.

5   Auf die Änderung und die Aufhebung der Widmung ist dieses Verfahren sinnge-
mäss anzuwenden.

Artikel 7 c) Zuständige Behörde

Zuständig zur Widmung ist:
a) bei Kantonsstrassen der Regierungsrat;
b) bei Gemeindestrassen der Gemeinderat;
c) bei Korporationsstrassen der Engere Rat, sofern das Recht der Korporation nichts 

anderes bestimmt;
d) bei den übrigen Strassen der Gemeinderat am Ort der gelegenen Sache.
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Artikel 8 Verkehrsplan

1   Der Regierungsrat erarbeitet einen kantonalen Verkehrsplan. Dieser ist abgestimmt 
auf die geplante Raumentwicklung und enthält Strategien und Konzepte für alle 
strassengebundenen Verkehrsarten.

2   Der Verkehrsplan enthält insbesondere Aussagen über:
a) den individuellen Motorfahrzeugverkehr;
b) den strassengebundenen öffentlichen Verkehr; und
c) den Langsamverkehr.
3 Der Verkehrsplan ist behördenverbindlich, sobald der Landrat ihn zusammen mit 

dem Richtplan genehmigt hat. Die Gemeinden haben insbesondere ihre Verkehrs-
planung darauf abzustimmen.

4 Der Regierungsrat gibt der Bevölkerung, den Gemeinden und den Korporationen 
die Möglichkeit, bei der Erarbeitung des Verkehrsplans in geeigneter Weise mitzu-
wirken.

2. Kapitel: STRASSENEINTEILUNG

Artikel 9 Strassenkategorien

Die öffentlichen Strassen werden eingeteilt in:
a) Nationalstrassen;
b) Kantonsstrassen;
c) Gemeindestrassen;
d) Korporationsstrassen;
e) übrige Strassen im Gemeingebrauch.

Artikel 10 Nationalstrassen

Die Nationalstrassen sind die wichtigsten Strassenverbindungen von gesamtschwei-
zerischer Bedeutung. Sie werden vom Bund festgelegt und unterstehen dem National-
strassenrecht.

Artikel 11 Kantonsstrassen
  a) Begriff

Die Kantonsstrassen bilden zusammen mit den Nationalstrassen das übergeordnete 
Strassennetz. Sie dienen dem überregionalen Verkehr und sind die Hauptverbindun-
gen unter den Einwohnergemeinden.
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Artikel 12 b) Anspruch

1  Jede Einwohnergemeinde hat Anspruch auf eine kantonale Verbindung mit dem 
übergeordneten Strassennetz. 

2  Die Verbindung besteht grundsätzlich in einer für Motorfahrzeuge und Fahrräder 
befahrbaren Strasse.

3  Für bestehende Anschlüsse bleibt der Besitzstand gewahrt. Vorbehalten bleiben 
besondere Vereinbarungen.

Artikel 13 c) Hoheit und Eigentum

1  Der Kanton hat die Hoheit über die Kantonsstrassen.
2  Diese sollen im Eigentum des Kantons sein.

Artikel 14 d) Zuordnung

1   Im Rahmen dieses Gesetzes legt der Landrat die Kantonsstrassen fest.
2  Der Landrat teilt die Kantonsstrassen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und 

Verkehrsbedeutung in verschiedene Klassen ein.

Artikel 15 Gemeindestrassen
  a) Begriff

Gemeindestrassen dienen vorwiegend dem Verkehr innerhalb der Gemeinde als 
Groberschliessung des gemeindlichen Siedlungsgebiets.

Artikel 16 b) Hoheit und Eigentum

1  Die Einwohnergemeinde hat die Hoheit über die Gemeindestrassen.
2  Diese sollen im Eigentum der betreffenden Einwohnergemeinde sein.

Artikel 17 c) Zuordnung

1  Jede Einwohnergemeinde erstellt für ihr Gebiet einen Plan, der sämtliche Gemein-
destrassen auflistet. Grundlage hiefür sind der kantonale und der gemeindliche 
Verkehrsplan. Personen und öffentlich-rechtliche Körperschaften, die dadurch be-
sonders betroffen sind, sind vorher anzuhören.

2   Die Strassen sind in ihrer Zweckbestimmung und Ausgestaltung darzustellen.
3  Der Plan bedarf, um gültig zu sein, der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

Dieser prüft, ob der Plan mit dem Gesetz und den Verkehrsplänen übereinstimmt 
und ob er den Geboten der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit entspricht. Der 
Regierungsrat kann die Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen verbinden.

4   Der rechtskräftige Plan und seine Änderungen sind im Amtsblatt zu veröffentlichen.
5   Der Regierungsrat erlässt Richtlinien über den Inhalt und die Gestaltung des Plans.
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Artikel 18 Korporationsstrassen

1   Korporationsstrassen sind land- und forstwirtschaftliche Erschliessungsstrassen 
und Viehwege der Korporationen, auch wenn sie nicht auf Korporationsgebiet ver-
laufen.

2   Korporationsstrassen unterstehen dem Recht der Korporationen, soweit dieses Ge-
setz keine ausdrückliche Regelung enthält.

3   Die Korporation hat die Hoheit über die Korporationsstrassen, sofern deren Recht 
nichts anderes bestimmt.

4   Die Korporationen erstellen einen Plan, der sämtliche Korporationsstrassen auflistet. 
Dieser ist zu veröffentlichen.

Artikel 19 Übrige Strassen im Gemeingebrauch

1  Zu den übrigen öffentlichen Strassen gehören alle Strassen, die dem Gemeinge-
brauch gewidmet sind und zu keiner anderen Strassenkategorie gehören.

2   Die Eigentümerin oder der Eigentümer derartiger Strassen hat die Hoheit über diese 
Strasse.

3  Ist eine Strasse oder ein Strassenabschnitt nicht als selbstständiges Grundstück 
ausgeschieden, sondern verläuft über mehrere Grundstücke, haben die beteiligten 
Grundeigentümer die gemeinsame Hoheit.

Artikel 20 Streitigkeiten

Streitigkeiten über die Zuordnung einer Strasse entscheidet der Regierungsrat. Sein 
Entscheid unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht. 

Artikel 21 Abtretung von Strassen unter Gemeinwesen

1   Wenn ein Gemeinwesen einem anderen, gestützt auf dieses Kapitel, eine Strasse 
abtritt, muss diese in gutem, der aktuellen Funktion der Strasse angepasstem Zu-
stand oder mit entsprechender Entschädigung übergeben werden. 

2  Ausnahmsweise kann eine zusätzliche Pauschalentschädigung vereinbart werden, 
um überdurchschnittliche Unterhaltsaufwendungen des übernehmenden Gemein-
wesens abzugelten.

3. Kapitel: ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 22 Bezeichnung und Inhalt

1   Zuständig für eine öffentliche Strasse ist, wem die Hoheit über diese Strasse zusteht. 
Insbesondere ist dieses Gemeinwesen oder diese Person verantwortlich für die Pla-
nung, den Bau und Ausbau, den Unterhalt, den Betrieb und die Benützung dieser 
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Strasse. Der Regierungsrat kann in ausgewiesenen Härtefällen mit den betroffenen 
Einwohnergemeinden für den Winterdienst abweichende Vereinbarungen treffen.

2   Im Rahmen der Strassenhoheit und soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
handelt:

a) der Regierungsrat bei Kantonsstrassen;
b) der Gemeinderat bei Gemeindestrassen, soweit die Gemeindesatzung nichts ande-

res bestimmt;
c) der Engere Rat bei Korporationsstrassen, soweit das Recht der Korporation nichts 

anderes bestimmt;
d) die jeweilige Strasseneigentümerin oder der jeweilige Strasseneigentümer bei den 

übrigen Strassen.
3   Der Regierungsrat und der Gemeinderat können ihre Befugnisse nach dieser Be-

stimmung im Einzelfall oder im Allgemeinen delegieren.
4   Vorbehalten bleibt die besondere Zuständigkeit, die dieses Gesetz und der Anhang 

bei Einmündungen und Kreuzungen vorsehen. Vorbehalten bleiben auch die beson-
deren Vorschriften anderer Erlasse, namentlich des Strassenverkehrsrechts und der 
Baupolizei.

Artikel 23 Radwege
  a) Planung

1   Die zuständige Direktion2 erstellt einen Plan über die bestehenden und vorgesehe-
nen Radwege im Kanton.

2   Die Planung hat im Einverständnis mit den Gemeinden zu erfolgen.

Artikel 24 b) Bau und Unterhalt

1  Für Radwege, die Bestandteil einer Strasse sind, richtet sich die Zuständigkeit für 
den Bau und den Unterhalt nach den Vorschriften für die betreffende Strasse.

2   Für den Bau und den Unterhalt eigenständiger Radwege sind zuständig:
a) der Kanton, wenn es sich um eine Ortsverbindung handelt;
b) die Gemeinden in den übrigen Fällen.
 Das Verfahren richtet sich nach Artikel 30 f.

4. Kapitel: STRASSENBAU

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

2  Baudirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322).
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Artikel 25 Begriffe

1   Als Strassenbau gelten der Neubau sowie der wesentliche Ausbau und die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Strassen.

2   Der Strassenbau umfasst die Planung und die Ausführung.

Artikel 26 Grundsätze

1 Öffentliche Strassen sind verkehrssicher, raumplanungsgerecht sowie umwelt-, 
ortsbild- und landschaftsschonend zu bauen.

2   In diesem Rahmen richtet sich der Strassenbau nach:
a) seiner Zweckbestimmung;
b) dem Interesse des öffentlichen Verkehrs;
c) dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer;
d) dem Verkehrsaufkommen;
e) der Wirtschaftlichkeit;
f) dem jeweiligen Stand der Technik.

Artikel 27 Strassenbauprogramm

1   Der Regierungsrat beschliesst ein Strassenbauprogramm für die Kantonsstrassen.
2  Das Strassenbauprogramm bezeichnet alle Strassenbauvorhaben, die in der Pro-

grammperiode ausgeführt oder fortgesetzt werden sollen. Es nennt die mutmassli-
chen Kosten dieser Bauvorhaben.

3  Im Rahmen der verfassungsmässigen Kompetenzordnung beschliessen das Volk 
oder der Landrat die mit dem Strassenbauprogramm verbundenen Ausgaben.

Artikel 28 Einmündungen und Kreuzungen

1   Einmündungen in übergeordnete Strassen und Kreuzungen mit diesen sowie deren 
Erweiterungen und gesteigerte Benützung bedürfen einer Bewilligung der jeweili-
gen Strassenhoheitsträgerin oder des jeweiligen Strassenhoheitsträgers.

2  Die Hoheitsträgerin oder der Hoheitsträger der übergeordneten Strasse legt die 
Anforderungen an die Ausgestaltung der Einmündung oder Kreuzung fest und ist 
für den Bau zuständig.

Artikel 29 Landerwerb öffentlicher Grund

Die Abtretung von Grundeigentum im Zusammenhang mit dem Ausbau oder der Kor-
rektion von Strassen erfolgt zwischen Kanton, Korporationen und Einwohnergemein-
den in der Regel unentgeltlich. Der Heimfall des Eigentums kann vom Geber verlangt 
werden, wenn der Grund und Boden kein Strassengebiet mehr darstellt.
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2. Abschnitt: Verfahren

Artikel 30 Kantons- , Gemeinde- und Korporationsstrassen
  a) Ordentliches Verfahren

1  Strassenbauprojekte für Kantons-, Gemeinde- und Korporationsstrassen sind im 
Amtsblatt zu veröffentlichen mit dem Hinweis, dass dagegen innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung beim Regierungsrat Einsprache erhoben werden kann.

2  Während der Auflagefrist sind die Projekte in den betroffenen Gemeinden aufzule-
gen. Die Auflage hat einen Plan zu beinhalten, aus dem Zweck, Art und Umfang des 
Projekts ersichtlich sind. Vorgesehene Streckenführung und Veränderungen des 
Geländes sind, soweit möglich und tunlich, zu profilieren. Soll mit dem Vorhaben 
eine Enteignung verbunden werden, ist den Projektunterlagen ein Landerwerbsplan 
beizufügen.

3   Mit der Einsprache sind allfällige Einwendungen gegen das Projekt und gegen die 
Enteignung zu erheben. Gleichzeitig sind allfällige Planänderungs- und Entschädi-
gungsbegehren einzureichen.

4   Der Regierungsrat entscheidet über die Einsprachen und über allfällige Planände-
rungsbegehren. Er genehmigt das Strassenbauprojekt.

5  Nach rechtskräftiger Erledigung des Einsprache- und der Plangenehmigungsver-
fahren überweist er allfällige Entschädigungsbegehren der Schätzungskommission, 
die das Schätzungsverfahren nach den Bestimmungen über das kantonale Enteig-
nungsgesetz3 durchführt.

6   Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen der Verordnung über 
die Verwaltungsrechtspflege4.

Artikel 31 b) Vereinfachtes Verfahren

1  Wenn die Verhältnisse es rechtfertigen und wenn entweder mit Sicherheit keine In-
teressen einspracheberechtigter Dritter verletzt werden oder nur wenige bekannte 
Dritte betroffen sein können, kann das vereinfachte Verfahren durchgeführt werden.

2   In diesen Fällen ist den Betroffenen das Strassenbauprojekt schriftlich anzukün-
digen und Gelegenheit zu geben, die Pläne einzusehen, dagegen Einsprache zu 
erheben und Entschädigung zu fordern.

Artikel 32 Übrige Strassen

Der Bau, Ausbau und die Änderung der übrigen Strassen richten sich nach dem or-
dentlichen Baubewilligungsverfahren.

3  RB 3.3211
4  RB 2.2345
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5. Kapitel: STRASSENUNTERHALT

Artikel 33 Grundsatz

1   Die öffentlichen Strassen sind im Rahmen der zeitlichen, technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten so zu unterhalten, dass eine sichere Benützung gewähr-
leistet ist. Massgebend sind die Zweckbestimmung und die Verkehrsbedeutung der 
öffentlichen Strasse.

2   Die Grundsätze des Strassenbaus gelten sinngemäss.

Artikel 34 Baulicher und betrieblicher Unterhalt

1  Der bauliche Unterhalt umfasst alle baulichen Massnahmen zur Instandstellung, 
Verstärkung oder Erneuerung der öffentlichen Strasse.

2  Der betriebliche Unterhalt umfasst alle Massnahmen, um möglichst eine dauern-
de Betriebsbereitschaft der öffentlichen Strasse zu gewährleisten. Dazu gehören 
insbesondere Reinigungs-, Pflege- und Kontrollarbeiten, kleinere Reparaturen, ein 
umweltschonender Winterdienst sowie organisatorische und verkehrstechnische 
Massnahmen im Interesse des sicheren Strassenverkehrs.

Artikel 35 Kreuzung unterschiedlicher Strassen

1   Unterhaltspflichtig ist, wem die Hoheit über die jeweilige Strasse zusteht.
2   Kreuzen sich unterschiedliche öffentliche Strassen, ist für die gemeinsame Schnitt-

fläche unterhaltspflichtig, wem die Hoheit über die höher eingestufte Strasse zu-
steht, sofern nichts anderes vereinbart ist.

3  Betrifft der bauliche Unterhalt eine Einmündung oder Kreuzung unterschiedlicher 
Strassenhoheitsträger, ist die Hoheitsträgerin oder der Hoheitsträger der übergeord-
neten Strasse für die ganze Einmündung oder Kreuzung zuständig.

Artikel 36 Verfahren

Für Unterhaltsarbeiten ist grundsätzlich kein besonderes Verfahren notwendig. Wenn 
allerdings nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die Interessen von 
Dritten tangiert werden, oder wenn es die besondere Gesetzgebung verlangt, ist das 
Verfahren nach Artikel 30 ff. durchzuführen.

Artikel 37 Programm für baulichen Unterhalt 

1   Der Regierungsrat beschliesst ein Programm für den baulichen Unterhalt der Kan-
tonsstrassen.

2   Das Programm bezeichnet alle Strassenunterhaltsvorhaben, die in der Programm-
periode ausgeführt oder fortgesetzt werden sollen und nennt deren mutmasslichen 
Kosten.
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6. Kapitel: BENÜTZUNG DER STRASSEN

Artikel 38 Gemeingebrauch

1   Öffentliche Strassen dürfen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der gesetzlichen 
Vorschriften von jeder Person unentgeltlich und ohne Bewilligung benützt werden.

2   Die Benützung hat schonend und mit Rücksicht auf die übrigen Benützerinnen und 
Benützer zu erfolgen.

3  Der Gemeingebrauch kann im überwiegenden öffentlichen Interesse beschränkt 
oder aufgehoben werden.

Artikel 39 Beeinträchtigungen

1  Wer öffentliche Strassen übermässig beansprucht, hat den Schaden zu beheben 
oder Entschädigung zu leisten. Schäden sind nach den Weisungen der zuständigen 
Behörde zu beheben.

2   Wer öffentliche Strassen übermässig verschmutzt, hat sie unverzüglich zu reinigen. 
Kommt die Verursacherin oder der Verursacher dieser Pflicht trotz Aufforderung der 
Behörde nicht nach, wird die Reinigung auf ihre oder seine Kosten durchgeführt.

Artikel 40 Gesteigerter Gemeingebrauch

1   Jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützung einer öffentlichen Stra-
sse ist bewilligungspflichtig. Dazu gehören namentlich Veranstaltungen, das vor-
übergehende Aufstellen von Verkaufs- und Informationsständen, vorübergehende 
Lagerplätze und Bauinstallationen.

2   Die Bewilligung wird erteilt, wenn nicht überwiegende öffentliche oder private Inter-
essen entgegenstehen. Sie ist zu befristen und kann mit Auflagen und Bedingungen 
verbunden werden.

3   Die Bewilligung kann entschädigungslos entzogen werden, wenn die Voraussetzun-
gen für die Erteilung nicht mehr erfüllt sind, wenn sich die Verhältnisse geändert ha-
ben oder wenn Vorschriften, Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten werden.

Artikel 41 Sondernutzung

1   Sondernutzung ist eine intensive, auf Dauer angelegte Nutzung der öffentlichen 
Strasse. Sie bedarf einer Konzession. Konzessionsbedürftig sind insbesondere 
ständige Bauten und Anlagen auf, über, unter oder in der Strasse.

2  Die Konzession kann erteilt werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen oder 
privaten Interessen entgegenstehen. Steht die öffentliche Strasse nicht im Eigentum 
des konzedierenden Gemeinwesens, ist die Zustimmung der Eigentümerin oder des 
Eigentümers notwendig.

3   Niemand hat einen Rechtsanspruch auf eine Sondernutzungskonzession.



31

4   Die Konzession ist zu befristen und mit den notwendigen Auflagen und Bedingun-
gen zu versehen. Sie kann vor Ablauf der Zeit nur aus den in ihr genannten Gründen 
oder durch Enteignung entzogen werden.

5   Berechtigte erstellen und unterhalten die konzessionierten Bauten oder Anlagen auf 
eigene Kosten. Sie müssen sie auf eigene Kosten verlegen oder anpassen, wenn 
dies wegen des Baus oder des Unterhalts der öffentlichen Strasse erforderlich ist. 
Sie tragen alle Kosten, die wegen der Sondernutzung entstehen.

Artikel 42 Bestehende Leitungen

Für bestehende Leitungen in Strassen, die über keine Konzession verfügen, gilt Artikel 
41 Absatz 5 sinngemäss. Abweichende Vereinbarungen sind vorbehalten.

Artikel 43 Dauerparkieren

1  Wer ein Fahrzeug, mit Ausnahme der Fahrräder und Motorfahrräder, dauernd oder 
übermässig lang auf öffentlichen Strassen parkiert, kann von der Inhaberin oder 
vom Inhaber der Strassenhoheit zu einer Abgabe verpflichtet werden.

2   Die Höhe der Abgabe und die Art der Erhebung sind in einem Rechtssatz festzule-
gen. Bei öffentlichen Strassen, deren Hoheit weder dem Kanton noch der Gemeinde 
zusteht, handelt der Gemeinderat auf Antrag der Hoheitsträgerin oder des Hoheits-
trägers.

3  Der Regierungsrat kann die Befugnis, für Kantonsstrassen und -plätze derartige 
Gebühren zu erheben, der betreffenden Gemeinde abtreten.

Artikel 44 Gebühren

Die Gebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch und die Sondernutzung richten 
sich nach der kantonalen Gebührenverordnung5, soweit die besondere Gesetzgebung 
oder die Gemeindesatzung nichts anderes bestimmt.

7. Kapitel: STRASSENPOLIZEILICHE BESTIMMUNGEN

Artikel 45 Benachbarte Grundstücke
  a) Grundsatz

Eigentümerinnen oder Eigentümer von Grundstücken, die an öffentliche Strassen gren-
zen, haben deswegen keine besonderen Rechte.

5  RB 3.2512
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Artikel 46 b) Duldungspflicht

1  Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die an öffentliche Strassen 
grenzen, haben Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Bau, dem Unter-
halt und dem Betrieb von Strassen zu dulden. Das gilt namentlich für Beeinträchti-
gungen im Zusammenhang mit:

a) der Schneeräumung;
b) der Entwässerung;
c) der Abwendung von Gefahren für die öffentliche Strasse und für den Strassenver-

kehr;
d) der Aufrechterhaltung des Verkehrs.
2   Entsteht dadurch wesentlicher Schaden, hat das verursachende Gemeinwesen 

bzw. die verursachende Person den Schaden zu beheben oder eine entsprechende 
Entschädigung zu leisten. Können sich die Beteiligten über die Entschädigung nicht 
einigen, kann beim Präsidium der kantonalen Schätzungskommission die Durchfüh-
rung des Schätzungsverfahrens verlangt werden. Die Vorschriften über die Enteig-
nung6 sind sinngemäss anzuwenden.

3   Die Duldungspflicht gilt sinngemäss für sämtliche Leitungen, die zur Strasse gehö-
ren, ist jedoch nicht auf Anstösserinnen und Anstösser beschränkt.

Artikel 47 Verkehrssicherheit

1   Die Sicherheit von öffentlichen Strassen darf nicht beeinträchtigt werden. Unzuläs-
sig sind insbesondere Beeinträchtigungen durch Bauten und Anlagen, durch Pflan-
zen und Einfriedungen sowie durch Aus- und Einfahrten.

2   Diesbezüglich gelten die Bestimmungen des Planungs- und Baugesetzes7.

8. Kapitel:  FINANZIELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 48 Kostenpflicht

1   Wer die Strassenhoheit hat, trägt die Kosten des Baus, des Unterhalts und des Be-
triebs der betreffenden Strasse.

2   Kreuzen sich Strassen verschiedener Hoheitsträgerinnen oder Hoheitsträger, ist für 
die gemeinsame Schnittfläche kostenpflichtig, wem die Hoheit über die höher ein-
gestufte Strasse zusteht, sofern nichts anderes vereinbart ist.

3  Für den baulichen Unterhalt einer Einmündung oder Kreuzung unterschiedlicher 
Strassenhoheitsträger ist die Hoheitsträgerin oder der Hoheitsträger der übergeord-
neten Strasse für die ganze Einmündung oder Kreuzung kostenpflichtig.

6  RB 3.3211
7  RB 40.1111
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4   Wird eine Strasse auf Begehren einer oder eines Dritten besonders gebaut, gestal-
tet, unterhalten oder betrieben, trägt diese oder dieser die Kosten für die Mehrauf-
wendungen.

5  Im Streitfall entscheidet der Regierungsrat. Sein Entscheid unterliegt der Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht; die betroffenen Einwohnergemein-
den sind beschwerdeberechtigt.

Artikel 49 Perimeterbeiträge

Der Landrat kann in einer Verordnung den Kanton, die Gemeinden und die Korpora-
tionen ermächtigen, für den Bau oder Ausbau ihrer Strassen von den Anliegerinnen 
und Anliegern, deren Grund und Boden aus dem Bau oder Ausbau einen besonderen 
Vorteil zieht, Perimeterbeiträge zu erheben.

Artikel 50 Baulicher Unterhalt von Kantonsstrassen

Der Landrat beschliesst die mit dem Programm für den baulichen Unterhalt verbun-
denen Ausgaben.

9. Kapitel: ORGANISATION

Artikel 51 Aufsicht

1   Der Regierungsrat hat die Oberaufsicht über die öffentlichen Strassen. Er entschei-
det über Anstände und Streitigkeiten, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. 

2   Die zuständige Direktion8 hat die direkte Aufsicht über die öffentlichen Strassen.

Artikel 52 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen

1   Der Kanton kann im Strassenbereich Aufträge zugunsten des Bunds, anderer Kan-
tone oder Dritter erfüllen, soweit sich das mit seinen Hauptaufgaben verträgt. 

2   Zu diesem Zweck kann der Regierungsrat: 
a) mit dem Bund, anderen Kantonen oder Dritten Verträge abschliessen, oder 
b) mit anderen Kantonen oder Dritten Trägerschaften gründen oder solchen beitreten. 
3   Verträge mit dem Bund sowie solche über die Gründung von Trägerschaften oder 

den Beitritt zu Trägerschaften sind vom Landrat zu genehmigen. Die damit verbun-
denen Ausgaben gelten mit der Genehmigung durch den Landrat als beschlossen. 

8  Baudirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322).
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Artikel 53 Besondere Organisationseinheiten

1   Der Regierungsrat kann mit einem Reglement einzelne Verwaltungsstellen oder be-
sondere Organisationseinheiten schaffen, um Aufgaben des Bunds, anderer Kanto-
ne oder Dritter im Strassenbereich zweckmässig zu erfüllen. 

2   Er kann diesen Verwaltungsstellen oder Organisationseinheiten ganze oder teilwei-
se Selbstständigkeit in rechtlicher und administrativer Hinsicht sowie bezüglich der 
Rechnungsführung einräumen. 

10. Kapitel: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 54 Ausführungsbestimmungen

Der Regierungsrat vollzieht dieses Gesetz. Er erlässt die erforderlichen Ausführungs-
bestimmungen.

Artikel 55 Strafbestimmungen

1   Wer vorsätzlich oder fahrlässig:
a) eine öffentliche Strassen übermässig verschmutzt und sie trotz Aufforderung der 

Behörde nicht unverzüglich reinigt (Art. 39);
b) ohne Bewilligung eine öffentliche Strasse über den Gemeingebrauch hinaus nutzt 

(Art. 40);
c) ohne Konzession eine öffentliche Strasse intensiv bzw. auf Dauer nutzt (Art. 41);
d) die Vorschriften über die Duldungspflicht missachtet (Art. 46);
 wird mit Busse bis zu 50 000 Franken bestraft.
2  Ist die strafbare Handlung im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person oder einer 

Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen worden, haftet diese juristische 
Person bzw. Gesellschaft solidarisch für die Busse, den einzuziehenden Gewinn, 
die Gebühr und die Kosten.

3   Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über die ordentliche Strafrechts-
pflege.

Artikel 56 Rechtspflege

Der Rechtsschutz gegen Verfügungen nach diesem Gesetz und der darauf gestützten 
Erlasse richtet sich nach den Bestimmungen der Verordnung über die Verwaltungs-
rechtspflege9.

9   RB 2.2345
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Artikel 57 Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) das Strassenbaugesetz des Kantons Uri vom 2. Mai 197110;
b) die Vollziehungsverordnung zum Strassenbaugesetz des Kantons Uri vom 12. April 

197211.

Artikel 58 Übergangsbestimmung

1   Konzessionen und Bewilligungen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes rechts-
kräftig erteilt sind, behalten ihre Gültigkeit.

2   Hängige Verfahren richten sich nach diesem Gesetz, wobei bereits abgeschlossene 
Verfahrensabschnitte nicht wiederholt werden müssen. In ausgewiesenen Härtefäl-
len kann der Regierungsrat von dieser Vorschrift abweichen.

3   Die Einwohnergemeinden haben den Plan der Gemeindestrassen nach Artikel 17 
spätestens drei Jahre seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Regierungsrat 
zur Genehmigung zu unterbreiten. Nach Ablauf dieser Frist kann der Regierungsrat 
anstelle und auf Kosten der säumigen Einwohnergemeinde diesen Plan erstellen 
und verbindlich erklären.

Artikel 59 Inkrafttreten

1  Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung.
2  Der Regierungsrat bestimmt, wann es in Kraft tritt.

 Im Namen des Volkes
 Der Landammann: Josef Dittli
 Der Kanzleidirektor: Roman Balli

Anhang nach Artikel 22 Absatz 4
Abgrenzung von Strassenhoheit und Zuständigkeit bei Einmündungen und Kreuzun-
gen

10  RB 50.1111
11  RB 50.1115
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Hoheitsgrenze übergeordnet

Hoheitsgrenze untergeordnet

Markierung

Fahrbahn 
übergeordnet

Fahrbahn 
untergeordnet

Fahrbahn 
übergeordnet

Fahrbahn 
untergeordnet

Seite 1Anhang (Artikel 22 Absatz 4)
Strassenhoheit/Betrieblicher Unterhalt

15.01.2013

Anhang
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Hoheitsgrenze übergeordnet

Hoheitsgrenze untergeordnet

Fahrbahn 
untergeordnet

Hoheitsgrenze übergeordnet

Hoheitsgrenze untergeordnet

1.00 mFussgängerstreifen

Fahrbahn 
untergeordnet

Fahrbahn 
übergeordnet

Fahrbahn 
übergeordnet

Seite 2
Bau/Baulicher Unterhalt

1.00m

1.00m 1.00m

15.01.2013

Hoheitsgrenze übergeordnet

Hoheitsgrenze untergeordnet

Fahrbahn 
untergeordnet

Hoheitsgrenze übergeordnet

Hoheitsgrenze untergeordnet

1.00 mFussgängerstreifen

Fahrbahn 
untergeordnet

Fahrbahn 
übergeordnet

Fahrbahn 
übergeordnet

Seite 2
Bau/Baulicher Unterhalt

1.00m

1.00m 1.00m

15.01.2013
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